
Berlin/Bonn, 2. März 2021
Bericht 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  

der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Telefon/Videokonferenz) 
 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK)  
am 15./16. April 2021 (Telefon/Videokonferenz) 

 
TOP 7.4 Flugsicherung an kleinen Flugplätzen

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages legt in seinem Beschluss vom
14. November 2019 dar, dass der Kreis der Flugplätze nach § 27d Absatz 1 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) mit Flugsicherungsdiensten von der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH (DFS) erweitert werden und dass die DFS in diesem Zuge eine entsprechende
finanzielle Unterstützung erfahren soll.

Der Haushalts-Gesetzgeber hat Ende November 2020 im Bundeshaushalt 2021 im Ein-
zelplan 12 unter dem Titel 671 01 – 750 einen Betrag von 20 Mio. Euro zur Unterstüt-
zung der Erbringung von gebührenfinanzierten Flugsicherungsleistungen an kleinen
Flugplätzen zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind bis zum Vorliegen einer Rechts-
grundlage gesperrt.

Die Bundesregierung wird den Koalitionsfraktionen eine Formulierungshilfe für einen
Gesetzentwurf zur Änderung des LuftVG zur Verfügung stellen.


